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 50 - Soziales 

Vorl.Nr.: I/2018/03418 

Datum: 14.02.2018 

 

 

Gremium Sitzung am   

Ausschuss für Soziales, 

Familie, Demografie und 

Integration 

22.02.2018 öffentlich Kenntnisnahme 

 

Tagesordnung 

 

Bericht zum Landesförderprogramm „KOMM-AN NRW“ 2018 
 

Begründung 

 

Durch das Kommunale Integrationszentrum wurde das Förderprogramm am 05.01.18 

veröffentlicht.  
Das Ende der Beantragungsfrist ist der 31.01.2018. 

 

Informationen zu „KOMM-AN – NRW 2018 - Programm zur Förderung der Integration 

von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen“ 

Folgende Maßnahmen können durch Pauschalen gefördert werden: 
 

- Baustein A  

o A1: Renovierung und / oder Ausstattung von Ankommens-Treffpunkten 

(Schönheitsreparaturen, Ausstattung) 

 Einmaliger Festbetrag von 2000,-€ pro Raum oder 

zusammenhängender Räume 

 Kein Antrag 

 

o A2: Laufender Betrieb von Ankommens- Treffpunkten (Miete, Strom, 

Heizung, keine Personalkosten) 

 Pauschaler Festbetrag von 400,-€ pro Monat 



 Kein Antrag 

 „Internationales Café“ der evangelischen Friedenskirche passt nicht 

zu den Förderbedingungen (Raumnutzung von mind. 50%) 

 

- Baustein B 

o B1: Begleitung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten (Fahrtkosten bei 

regelmäßiger Begleitung, Patenmodell) 

 Pauschaler Festbetrag pro Monat und pro ehrenamtlich tätige 

Person von 50,-€ 

 Helferkreis der Familienpaten möchten keinen Antrag stellen da 

Verwendungsnachweis und Rückerstattung wenn die Mittel nicht 

abgerufen werden zu kompliziert und mühsam sind und sie die 

Tätigkeit gerne ehrenamtlich ausführen 

 

o B2: Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung (Sprach- 

und Lesegruppen, Freizeitgestaltung) 

 Antrag über die RheinFlanke für integratives Kochprojekt 

(pauschaler Festbetrag von 250,-€ pro Monat) 

 Antrag über die Caritas für Näh- und Deutschkurs  (pauschaler 

Festbetrag von 250,-€ pro Monat) 

 Helferkreis Altendorf / Ersdorf hat sich gegen einen Antrag 

entschieden 

 Evangelische Friedenskirche hat sich gegen einen Antrag 

entschieden, da die Kosten für das „Internationale Café“ nur gering 

sind 

 

- Baustein C 

o C1: Printmedien – Erstellung, Druck und Anschaffung (Layout, Entwurf, 

Druck) 

 Caritas und Jugendmigrationsdienst haben sich gegen einen Antrag 

entschieden 

 

o C2: Internetseiten – Erstellung, Erweiterung, Aktualisierung, Pflege 

(Erstellung, Aktualisierung, Pflege) 

 Antrag über die RheinFlanke zur medialen Betreuung des 

integrativen Kochprojektes  

 

o C3: Übersetzungen von Printmedien  

 Kein Antrag 

 

- Baustein D 

o D1: Qualifizierung von Ehrenamtlichen (Honorare für prof. 

Fachreferenten) 

 Kein Antrag (Weiterbildungsangebote laufen unter anderem über 

die Caritas, Diakonie, katholisches Familienbildungswerk) 

 

o D2: Persönlicher Austausch von Ehrenamtlichen (Teamsitzungen, 

Erfahrungsaustausch, Treffen der Wertschätzung) 

 Pauschaler Festbetrag von 50,-€ pro Monat 

 Antrag über die RheinFlanke 



 

 

 

 

 

 
 

Meckenheim, den 14.02.2018 

 

 

 
Samira Richter  Joachim Neienhuis-Wibel 

Sachbearbeiterin  Leiter 
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